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Geschäftsordnung 
der Volkskammer 

der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 14. November 1963 

I.

Grundsätzliche Bestimmungen

§ 1

Das Plenum ist das höchste Organ der Volkskammer. 
Die Volkskammer entscheidet in ihren Plenarsitzungen 
über alle Fragen entsprechend den Bestimmungen der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 2

Die Sitzungsperiode der Volkskammer beginnt mit 
dem Tage ihrer ersten Sitzung und endet mit dem Tage 
des Ablaufs der Wahlperiode oder der Auflösung der 
Volkskammer.

§3

Der Staatsrat erfüllt zwischen den Sitzungen der 
Volkskammer, nach Beendigung einer Wahlperiode 
oder nach der Auflösung der Volkskammer bis zum 
Zusammentritt der neu gewählten Volkskammer alle 
grundsätzlichen Aufgaben, die sich aus den Gesetzen 
und Beschlüssen der Volkskammer ergeben. Der Staats
rat sichert auf der Grundlage der Gesetze und Be
schlüsse der Volkskammer die Einheitlichkeit der staat
lichen Führung.

II.
Plenarsitzungen

§4

(1) Die erste Sitzung der Volkskammer wird entspre
chend Artikel 106 der Verfassung vom Staatsrat ein
berufen.

(2) Die erste Sitzung der neu gewählten Volkskammer 
wird von dem an Jahren ältesten Abgeordneten oder, 
wenn dieser verhindert ist, vom nächst ältesten Ab
geordneten bis zur Wahl des Präsidiums der Volks
kammer geleitet.

(3) Die Volkskammer wählt auf der ersten Sitzung 
zur Leitung ih*er Verhandlungen das Präsidium der 
Volkskammer sowie den Staatsrat und nimmt die Er
klärung über die Benennung des Vorsitzenden des 
Ministerrates entgegen. Sie wählt den Geschäftsord- 
nungs- und den Mandatsprüfungsausschuß.

§5

(1) Die Volkskammer bestimmt ihre Tagesordnung.

(2) Sofern die Volkskammer nicht über Termin und 
Tagesordnung der Plenarsitzungen Beschluß gefaßt hat,

legt der Staatsrat im Einvernehmen mit dem Präsidium 
der Volkskammer den Termin der Plenarsitzungen fest 
und unterbreitet die Tagesordnung. Auf dieser Grund
lage beruft das Präsidium die Volkskammer ein.

(3) Die Tagesordnung und die Einladung ist den Ab
geordneten und dem Ministerrat durch das Mitglied 
des Präsidiums der Volkskammer, das zugleich Sekre
tär des Staatsrates ist, rechtzeitig vor der Sitzung zu
zuleiten.

(4) In Plenarsitzungen kann nur über Gegenstände 
der Tagesordnung verhandelt werden. Durch Beschluß 
der Volkskammer kann die beschlossene Tagesordnung 
auf Antrag des Ältestenrates, des Präsidiums der 
Volkskammer, des Staatsrates oder des Ministerrates 
jederzeit geändert oder erweitert werden.

§ 6

Die Verhandlungen der Volkskammer und ihrer Aus
schüsse sind öffentlich. Auf Verlangen von zwei Drit
teln der anwesenden Abgeordneten, in den Ausschüssen 
auf Verlangen der Mehrheit der anwesenden Mitglie
der, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

§7

(1) Alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Ge
genstände sind auch während der weiteren Beratung 
in der Volkskammer und in den Ausschüssen gegenüber 
jedermann, außer gegenüber den Abgeordneten, den 
Mitgliedern des Staatsrates und des Ministerrates, ge
heim zu halten.

(2) Die Veröffentlichung einer Dokumentation über 
einen nicht öffentlich behandelten Gegenstand kann 
mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.

§8

(1) Vorlagen und Anträge können von Fraktionen 
und Ausschüssen der Volkskammer, von mindestens 
15 Abgeordneten, vom Staatsrat sowie vom Ministerrat 
eingebracht werden.

(2) Die Volkskammerfraktionen der in der Nationalen 
Front zusammenarbeitenden Parteien und Massenorga
nisationen sind berechtigt, gemeinsame Vorlagen, An
fragen sowie Anträge auch im Namen der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland einzubringen.

(3) Die Antragsteller haben das Recht, ihre Vorlagen 
oder ihre Anträge in einer Plenarsitzung zu begründen.

(4) Anträge können auf Beschluß der Mehrheit der 
anwesenden Abgeordneten der Volkskammer als 
dringlich erklärt und nachträglich auf die Tagesord
nung gesetzt werden.

(5) Jede Vorlage und jeder Antrag kann bis zum 
Schluß der Lesung zurückgezogen werden.


